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Zur Verletzung des Mündlichkeitsgrundsatzes und des Anspruchs auf rechtliches Gehör bei 
einem Urteil ohne mündliche Verhandlung nach Stellung eines Antrags auf Ruhen des Ver-
fahrens  
 
§ 124 SGG, § 160 a SGG, § 251 ZPO, Art. 103  Abs. 1 GG,  Art. 6 Abs. 1 EMRK 
 
Beschluss des BSG vom 17.12.2015 – B 2 U 132/15 B – 
Aufhebung des Urteils des LSG Baden-Württemberg vom 24.04.2015 – L 8 U 4313/14 – 
 

Streitig war die Höhe einer Versichertenrente aus der gesetzlichen UV. Das SG wies die Kla-
ge auf höhere Rente ab, im Berufungsverfahren erklärten sich die Beteiligten im Termin 
vom 17.04.2015 mit einer Entscheidung durch Urteil ohne mündliche Verhandlung einver-
standen. Mit nachfolgendem Schriftsatz (Eingang 20.04.2015) beantragte der Kläger, das 
Ruhen des Verfahrens anzuordnen, da er zum Nachweis einer PTBS (als Unfallfolge) ein Gut-
achten in Auftrag gegeben habe, das im Juni 2015 vorgelegt würde. Davon mache der Kläger 
abhängig, ob er die Berufung sodann aufrechterhalten oder zurücknehmen würde.  
Am 24.04.2015 wies das LSG die Berufung durch Urteil ohne mündliche Verhandlung zu-
rück. Der Ruhensantrag habe nicht zu einer die Unwirksamkeit der grundsätzlich unwiderrufli-
chen Prozesserklärung (zur Entscheidung ohne mündliche Verhandlung) bewirkenden neuen 
Prozesslage geführt. Das gerichtliche Ermessen für die Ruhensanordnung sei erst mit einem 
beidseitigen Ruhensantrag eröffnet.  
 
Das BSG gab der Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers statt und verwies die Sache zur 
erneuten Verhandlung und Entscheidung ans LSG zurück. Das angegriffene Urteil sei rechts-
fehlerhaft ergangen, weil das LSG nicht ohne mündliche Verhandlung hätte entscheiden 
dürfen. Zwar enthalte § 124 Abs. 2 SGG eine Ausnahme vom Mündlichkeitsgrundsatz gem. 
§ 124 Abs. 1 SGG. Danach könne das Gericht mit Einverständnis der Beteiligten ohne mündli-
che Verhandlung entscheiden; eine Einverständniserklärung werde allerdings unwirksam, 
wenn sich nach ihrer Abgabe die bisherige Tatsachen- oder Rechtsgrundlage und damit die 
Prozesssituation wesentlich geändert habe. Dies sei hier durch den Ruhensantrag der 
Fall. Gemäß §§ 202 SGG iVm 251 S. 1 ZPO habe das Gericht das Ruhen des Verfahrens an-
zuordnen, wenn beide Parteien dies beantragen und anzunehmen sei, dass die Anordnung 
zweckmäßig sei. Auch unter Berücksichtigung der allgemeinen Prozessförderungspflicht er-
scheine die Ruhensanordnung wegen des vom Kläger gestellten Gutachtenauftrags 
zweckmäßig, da bisher widersprüchliche Gutachten eingeholt worden seien. Das LSG sei auch 
nicht von einer unzweckmäßigen Ruhensanordnung ausgegangen, sondern habe darauf abge-
stellt, dass ein gerichtliches Ermessen erst bei beidseitigem Ruhensantrag eröffnet wäre. Es 
habe allerdings den Ruhensantrag nicht an die Beklagte zur eventuellen Zustimmung weiterge-
leitet und damit den Beteiligten erst gar nicht die Möglichkeit eingeräumt, die Grundlagen 
für eine Ruhensanordnung zu schaffen. Wenn die Voraussetzungen für eine Ruhensan-
ordnung vorlägen, stehe diese jedoch nicht im Ermessen des Gerichts, sondern es han-
dele sich um eine gebundene Entscheidung. Werde die Zweckmäßigkeit – für die ein Be-
urteilungsspielraum bestehe – angenommen, so sei der Ruhensantrag des Klägers der 
Beklagten zur eventuellen Zustimmung zuzuleiten (vgl. Rz. 9). Eine Entscheidung im 
schriftlichen Verfahren ohne wirksame Einverständniserklärung gemäß § 124 Abs. 2 SGG 
verletze regelmäßig zugleich den Anspruch des Beteiligten auf rechtliches Gehör (s. 
BSG-Beschluss vom 12.04.2005 – B 2 U 135/04 B – [juris]). Gerade die in Artikel 6 Abs. 1 
EMRK grundsätzlich vorgeschriebene mündliche Verhandlung biete eine besondere Gewähr 
zur Wahrung des rechtlichen Gehörs (vgl. Rz. 10). Das angefochtene Urteil könne auch auf 
dem Verfahrensfehler beruhen, so dass die Zurückverweisung an das LSG gemäß §§ 160 Abs. 
2 Nr. 3, 160a Abs. 5 SGG erfolge. 
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Das Bundessozialgericht hat mit Beschluss vom 17.12.2015 – B 2 U 132/15 B  –  
wie folgt entschieden: 
 
Gründe 
 
1 
I. Die Beteiligten streiten um die Höhe einer Verletztenrente (Bescheid vom 9.11.2009 und 
Widerspruchsbescheid vom 7.7.2010). Das SG hat die Klage abgewiesen (Gerichtsbe-
scheid vom 16.9.2014). Im Berufungsverfahren haben sich die Beteiligten am 17.4.2015 
im Termin zur Erörterung des Sachverhalts mit einer Entscheidung durch Urteil ohne 
mündliche Verhandlung gemäß § 124 Abs 2 SGG einverstanden erklärt. Mit am 20.4.2015 
beim LSG per Telefax eingegangenem Schriftsatz hat der Prozessbevollmächtigte des 
Klägers die Anordnung des Ruhen des Verfahrens beantragt, weil Prof. Dr. S. mit der Er-
stellung eines Gutachtens zum Nachweis einer unfallbedingten posttraumatischen Belas-
tungsstörung beauftragt worden sei, das im Juni 2015 vorgelegt würde. Vom Ergebnis des 
Gutachtens würde es abhängen, ob die Berufung fortgeführt oder zurückgenommen wer-
de. 
2 
Am 24.4.2015 hat das LSG durch Urteil ohne mündliche Verhandlung die Berufung zu-
rückgewiesen. Zur Begründung hat es ua ausgeführt, der Senat habe wegen der Zustim-
mung der Beteiligten ohne mündliche Verhandlung entscheiden können. Der Antrag auf 
Anordnung des Ruhens des Verfahrens habe nicht zu einer die Unwirksamkeit der grund-
sätzlich unwiderruflichen Prozesserklärung bewirkenden neuen Prozesslage geführt. Das 
gerichtliche Ermessen für die Ruhensanordnung sei erst mit einem beidseitigen Ruhens-
antrag eröffnet. 
3 
Mit seiner Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision rügt der Kläger als Verfah-
rensfehler ua die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und (sinngemäß) des 
Mündlichkeitsgrundsatzes. Das LSG hätte eine Stellungnahme der Beklagten zum Ruhen-
santrag einholen und diesem bei deren Zustimmung stattgeben müssen. 
4 
Der Kläger beantragt, 
die Revision zuzulassen. 
5 
Die Beklagte hat sich nicht geäußert. 
6 
II. Die fristgerecht eingelegte und begründete Beschwerde ist auch im Übrigen zulässig. 
Die Beschwerdebegründung genügt den Anforderungen des § 160a Abs 2 Satz 3 SGG. 
Sie bezeichnet die Tatsachen, aus denen sich der Verfahrensmangel einer Verletzung des 
Grundsatzes der Mündlichkeit (§ 124 Abs 1 und 2 SGG) iVm dem Anspruch auf rechtli-
ches Gehör (Art 103 Abs 1 GG, § 62 SGG) ergibt. Die Beschwerdebegründung enthält 
auch hinreichende Ausführungen dazu, dass die angefochtene Entscheidung auf dem ge-
rügten Verfahrensfehler beruhen kann. 
  



UV Recht & Reha Aktuell (UVR) 
05/2016 vom 18.05.2016 

- 271 - 

 
  
 DOK 182.14:182.15:186.3 
 
7 
Die Beschwerde ist auch begründet. Das angegriffene Urteil des Berufungsgerichts ist ver-
fahrensfehlerhaft ergangen, weil das LSG nicht ohne mündliche Verhandlung hätte ent-
scheiden dürfen. Infolgedessen können die vom Kläger außerdem erhobenen Rügen da-
hingestellt bleiben. 
8 
Das Gericht entscheidet nach § 124 Abs 1 SGG, soweit nichts anderes bestimmt ist, auf-
grund mündlicher Verhandlung. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz der Mündlichkeit 
enthält § 124 Abs 2 SGG. Danach kann das Gericht mit Einverständnis der Beteiligten oh-
ne mündliche Verhandlung durch Urteil entscheiden. Eine Einverständniserklärung iS die-
ser Vorschrift, die das Gericht im Zeitpunkt seiner Entscheidungsfindung von Amts wegen 
zu prüfen hat, verliert allerdings ihre Wirksamkeit, wenn sich nach ihrer Abgabe die bishe-
rige Tatsachen- oder Rechtsgrundlage und damit die Prozesssituation wesentlich geändert 
hat (BSG vom 7.4.2011 - B 9 SB 45/10 B - juris RdNr 14). Das war hier im Zeitpunkt der 
Berufungsentscheidung am 24.4.2015 der Fall. 
9 
Mit dem am 20.4.2015 gestellten Antrag, das Ruhen des Verfahrens anzuordnen, ist eine 
wesentliche Änderung in der bisherigen Prozesslage eingetreten. Denn nach § 202 SGG 
iVm § 251 Satz 1 ZPO (zur Anwendbarkeit in sozialgerichtlichen Verfahren BSG vom 
8.9.1976 - 11 RK 10/76 - SozR 1750 § 251 Nr 1 RdNr 2) hat das Gericht das Ruhen des 
Verfahrens anzuordnen, wenn beide Parteien dies beantragen und anzunehmen ist, dass 
wegen Schwebens von Vergleichsverhandlungen oder aus sonstigen wichtigen Gründen 
diese Anordnung zweckmäßig ist. Auch unter Berücksichtigung der allgemeinen Prozess-
förderungspflicht (vgl BSG vom 10.12.2013 - B 13 R 63/11 R - juris RdNr 12 mwN) er-
scheint die Anordnung des Ruhens des Verfahrens wegen der Beauftragung von Prof. Dr. 
S. vor dem Hintergrund, dass eine posttraumatische Belastungsstörung von Dr. H. in sei-
nem Gutachten vom 28.5.2014 nicht bestätigt, von der Dipl.-Psychologin G. in ihrem Gut-
achten vom 13.7.2014 hingegen angenommen und auf den Arbeitsunfall vom 27.8.1979 
zurückgeführt worden ist, zweckmäßig. Das LSG ist ebenfalls nicht von einer unzweckmä-
ßigen Ruhensanordnung ausgegangen, sondern hat darauf abgestellt, dass das gerichtli-
che Ermessen für die Ruhensanordnung erst bei beidseitigem Ruhensantrag eröffnet wä-
re. Es hat allerdings den Ruhensantrag nicht an die Beklagte zur evtl Zustimmung weiter-
geleitet und damit den Beteiligten nicht die Möglichkeit eingeräumt, die prozessrechtlichen 
Grundlagen für eine Ruhensanordnung zu schaffen. Liegen die Voraussetzungen für eine 
Ruhensanordnung vor, steht diese jedoch nicht im Ermessen des Gerichts. Das Gericht 
"hat" das Ruhen des Verfahrens anzuordnen, wenn es zweckmäßig und übereinstimmend 
beantragt worden ist, sodass es sich hierbei um eine gebundene Entscheidung handelt 
(OVG Berlin-Brandenburg vom 8.3.2011 - OVG 2 L 7.11 - juris RdNr 7). Lediglich die Prü-
fung der Zweckmäßigkeit eröffnet einen Einschätzungsspielraum (vgl BFH vom 20.3.2009 
- III B 219/08 - juris RdNr 3). Wird die Zweckmäßigkeit angenommen, ist daher der Antrag 
eines Klägers auf Anordnung des Ruhens des Verfahrens der Beklagten zur evtl Zustim-
mung zum Zwecke der in diesem Fall gebotenen Ruhensanordnung vorzulegen. 
10 
Eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren, für die keine wirksame Einverständniserklä-
rung nach § 124 Abs 2 SGG vorliegt, verletzt regelmäßig zugleich den Anspruch des Be-
teiligten auf rechtliches Gehör (BSG vom 12.4.2005 - B 2 U 135/04 B - SozR 4-1500 § 124 
Nr 1 RdNr 12). Gerade die in Art 6 Abs 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
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grundsätzlich vorgeschriebene mündliche Verhandlung bietet eine besondere Gewähr zur 
Wahrung des rechtlichen Gehörs. 
11 
Das angefochtene Urteil kann auf dem Verfahrensfehler beruhen. Es ist nicht auszu-
schließen, dass es im Falle der Ruhensanordnung nach Eingang des von Prof. Dr. S. er-
stellten Gutachtens vom 5.6.2015 zu einem für den Kläger günstigeren Ergebnis gekom-
men wäre. 
12 
Liegen - wie hier - die Voraussetzungen des § 160 Abs 2 Nr 3 SGG vor, kann das BSG auf 
die Nichtzulassungsbeschwerde das angefochtene Urteil wegen des festgestellten Verfah-
rensfehlers aufheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das 
LSG zurückverweisen (§ 160a Abs 5 SGG). Der Senat macht von dieser Möglichkeit Ge-
brauch. 
13 
Das LSG wird auch über die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden haben. 
 


